
 

 

 

 

WESTGRUND Aktiengesellschaft 

 

Berlin 

ISIN DE000A0HN4T3 

Wertpapier-Kenn-Nr. A0HN4T 

 

 

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu der 

 

ordentlichen Hauptversammlung 

 

am 

 

Freitag, den 13. Juni 2014, um 10.00 Uhr (MESZ) 

 

im 

 

Sofitel Berlin Kurfürstendamm, 

Augsburger Straße 41, 

10789 Berlin 

 

 

Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat ge-

billigten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts 

für das Geschäftsjahr 2013 einschließlich des erläuternden Berichts des Vor-

stands nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Auf-

sichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 

 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung ist eine Beschlussfassung nicht vorgesehen. Der 

Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Kon-

zernabschluss für das Geschäftsjahr 2013 am 25. April 2014 gemäß §§ 171, 172 

AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Die 

Voraussetzungen, unter denen gemäß § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung 

über die Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen hat, liegen damit nicht 

vor. 
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Sämtliche vorstehenden Unterlagen liegen vom Tag der Einberufung an in den Ge-

schäftsräumen der WESTGRUND Aktiengesellschaft, Joachimstaler Straße 34, 

10719 Berlin, zur Einsicht der Aktionäre aus, sind über die Internetseite der Gesell-

schaft unter www.westgrund.de unter der Rubrik „Investor Relations/Presse - 

Hauptversammlung“ zugänglich und liegen auch während der Hauptversammlung 

zur Einsicht der Aktionäre aus. Eine Abschrift wird jedem Aktionär auf Verlangen 

unverzüglich und kostenlos erteilt und zugesandt. 

 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2013 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden 

Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.  

 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 

das Geschäftsjahr 2013 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. 

 

 

4. Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das 

Geschäftsjahr 2014 sowie für eine prüferische Durchsicht unterjähriger Fi-

nanzberichte für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DHPG Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer und Konzernab-

schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 und zum Abschlussprüfer und Konzernab-

schlussprüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte 

im Geschäftsjahr 2014 zu bestellen. Des Weiteren schlägt der Aufsichtsrat vor, die 

DHPG Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 

Köln, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für eine etwaige prüferi-

sche Durchsicht unterjähriger Finanzberichte im Geschäftsjahr 2015 bis zur nächs-

ten Hauptversammlung zu bestellen. 

 

Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlags die vom Deutschen Cor-

porate Governance Kodex vorgesehene Erklärung der DHPG Audit GmbH Wirt-
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schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, zu deren Unabhän-

gigkeit eingeholt. 

 

 

5. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft ge-

gen Bareinlagen mit mittelbarem Bezugsrecht der Aktionäre und Ausschluss 

des Bezugsrechts für Spitzenbeträge 
 

Die Gesellschaft prüft fortlaufend die Möglichkeit zum Erwerb von weiteren, zum Teil 

auch sehr umfangreichen Immobilien-Portfolien. Um die Gesellschaft dabei kurzfris-

tig in die Lage zu versetzen, den Eigenkapitalanteil des Kaufpreises auch durch ei-

ne Barkapitalerhöhung darzustellen, soll nachfolgend der Beschluss über die Durch-

führung einer ordentlichen Kapitalerhöhung gefasst werden.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 

 

a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Bareinlagen um bis zu 

EUR 40.000.000,00 erhöht durch Ausgabe von bis zu 40.000.000 neuen, 

auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien mit Gewinnberechti-

gung ab dem 1. Januar 2014. Der auf jede neue Aktie entfallende anteilige 

Betrag des Grundkapitals beträgt EUR 1,00. Das Grundkapital muss um 

mindestens EUR 5.000.000,00 erhöht werden. 

 

 Die endgültige Anzahl der neu auszugebenden Aktien aus dieser Kapital-

erhöhung ist auf diejenige Höchstanzahl beschränkt, die sich aus der Divi-

sion des angestrebten Bruttoemissionserlöses in Höhe von maximal 

EUR 100.000.000,00 durch den gemäß lit. d) von Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation 

bestmöglich, jedoch nicht unter EUR 1,00 je Aktie endgültig festzusetzen-

den Bezugspreis ergibt. Das Ergebnis ist auf eine volle Aktienzahl abzu-

runden. Das nominale Kapitalerhöhungsvolumen ergibt sich aus der Multi-

plikation der so ermittelten Anzahl von Aktien mit EUR 1,00. Der Bezug ist 

den Aktionären in einem Bezugsverhältnis (alte zu neue Aktien) anzubie-

ten, welches dem Verhältnis der am Tag vor Beginn der Bezugsfrist ausge-

gebenen Anzahl von Aktien zu der Anzahl der im Rahmen der Kapitalerhö-

hung angebotenen Aktien entspricht. Das Bezugsverhältnis ist auf zwei 

Dezimalstellen nach dem Komma abzurunden. Etwaige Spitzenbeträge 

sind vom Bezugsrecht ausgeschlossen.   
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b) Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, 

dass die neuen Aktien von einem oder mehreren vom Vorstand zu bestim-

menden Kreditinstitut(en) oder nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 

Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) tätigen Un-

ternehmen („Bezugsmittler“) zum geringsten Ausgabebetrag gezeichnet 

und mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der 

Gesellschaft zu dem noch festzusetzenden Bezugspreis zum Bezug anzu-

bieten und einen etwaigen Mehrerlös – unter Abzug einer angemessenen 

Provision, der Kosten und Auslagen – an die Gesellschaft abzuführen (mit-

telbares Bezugsrecht).  

 

c) Der Vorstand wird ermächtigt, die auf etwaige Spitzenbeträge entfallenden 

Aktien sowie etwaige im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogene Ak-

tien durch Privatplatzierung und/oder ein öffentliches Angebot bestens, je-

doch mindestens zum Bezugspreis unmittelbar oder über ein Kreditinstitut 

oder einen sonstigen mit der Abwicklung beauftragten Emissionsmittler zu 

verwerten. Des Weiteren wird der Vorstand ermächtigt, die neuen Aktien 

auch bereits vor Beginn der Bezugsfrist privaten und institutionellen Inves-

toren im Rahmen einer Privatplatzierung unter dem Vorbehalt der Aus-

übung des Bezugsrechts der Aktionäre zum Bezugspreis zur Zeichnung 

anzubieten (sogenanntes „Pre-Placement subject-to-claw-back“). Darüber 

hinaus wird der Vorstand ebenfalls ermächtigt, etwaige aufgrund des Be-

zugsrechts nicht bezogene Aktien den gegenwärtigen Aktionären der Ge-

sellschaft durch den oder die Bezugsmittler im Wege eines Überbezugs 

nach Anweisung des Vorstands zur Zeichnung zum Bezugspreis anzubie-

ten. 

 

d) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weite-

ren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, insbesondere die tatsächliche An-

zahl der neu auszugebenden Aktien sowie den Bezugspreis, ihrer Durch-

führung und der Bedingungen für die Ausgabe der Aktien festzusetzen. Die 

Kosten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung trägt die Gesellschaft.  

 

e) Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals wird unwirksam, wenn 

die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum Ablauf des 13. De-

zember 2014 in das Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-

Charlottenburg eingetragen ist.  

 

f) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 

der Durchführung der Kapitalerhöhung anzupassen. 
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6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapi-

tals sowie über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2014/I. mit 

Bezugsrechtsausschluss sowie die entsprechenden Satzungsänderungen 

 

Das in § 5 Abs. 6 der Satzung enthaltene Genehmigte Kapitals 2013/I. wurde in der 

Vergangenheit teilweise ausgenutzt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Ein-

ladung stehen noch zwei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen im Umfang von 

nominal EUR 2.774.429,00 sowie EUR 853.939,00 aus, die vor dem Tag der or-

dentlichen Hauptversammlung in das Handelsregister eingetragen werden sollen. 

Dadurch wird sich das Genehmigte Kapital 2013/I. auf einen Umfang von 

EUR 5.939.258,00 reduzieren. Aufgrund dieser bisherigen Ausnutzung des Geneh-

migten Kapitals 2013/I. und der daraus resultierenden Erhöhung des Grundkapitals 

ergibt sich Spielraum, weiteres genehmigtes Kapital zu schaffen. Mit Blick auf zu-

künftiges Unternehmenswachstum und etwaige sonstige Finanzierungsmaßnahmen 

zur Stärkung der Eigenkapitalbasis soll der Vorstand der Gesellschaft weiterhin ein 

hohes Maß an Flexibilität für eventuelle Kapitalmaßnahmen haben, so dass der neu 

entstandene Rahmen für die Schaffung von genehmigtem Kapital, wie auch in der 

Vergangenheit, möglichst umfassend ausgenutzt werden soll. Aus Gründen der 

Vereinheitlichung soll das Genehmigte Kapital 2013/I., soweit noch nicht ausge-

nutzt, aufgehoben werden. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:  

 

a) Die in § 5 Abs. 6 der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das 

Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 14. Juli 2018 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 

EUR 5.939.258,00 durch Ausgabe von bis zu 5.939.258 neuen, auf den In-

haber lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sachein-

lagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I.) wird, soweit noch nicht 

ausgenutzt, mit Wirkung zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf 

Eintragung des unter lit. b) und lit. c) zu beschließenden neuen Genehmig-

ten Kapitals 2014/I. zum Handelsregister aufgehoben.  

 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit 

bis zum 12. Juni 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder 

mehrmals um insgesamt bis zu EUR 15.055.000,00 durch Ausgabe von bis 

zu 15.055.000 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückak-

tien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
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2014/I.). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der 

Ausschluss des Bezugsrechts ist jedoch nur in den folgenden Fällen zuläs-

sig:  

 

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Ge-

sellschaft an der Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder 

Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser Segmente), die Kapitaler-

höhung zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt, und 

zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 

der Ausübung dieser Ermächtigung, und der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandel-

ten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht 

wesentlich im Sinne der §§ 203 Absatz 1 und 2, 186 Absatz 3 Satz 

4 AktG unterschreitet. Auf den Betrag von 10 % des Grundkapitals 

ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die aufgrund 

einer anderen entsprechenden Ermächtigung unter Ausschluss 

des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwen-

dung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise 

veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich 

geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag 

bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler un-

ter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen 

Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Drit-

ten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den 

Dritten zu zahlen ist;  

 

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen 

an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, 

Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produkt-

rechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschrei-

bungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzin-

strumenten;  

 

(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der 

von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgege-

benen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrech-

ten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Um-

fang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- 
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oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. 

Wandlungspflicht zustünde, oder 

 

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen.  

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weite-

ren Inhalt der Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhö-

hung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Vorstand wird ermächtigt zu 

bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 AktG von einem 

Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 

oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 

werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.  

 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 

dem jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten 

Kapital 2014/I. abzuändern. 

 

c) In § 5 der Satzung wird Absatz 6 durch folgenden neuen Absatz 6 ersetzt:  

 

„(6) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit 

bis zum 12. Juni 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder 

mehrmals um insgesamt bis zu EUR 15.055.000,00 durch Ausgabe von bis 

zu 15.055.000 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückak-

tien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 

2014/I.). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der 

Ausschluss des Bezugsrechts ist jedoch nur in den folgenden Fällen zuläs-

sig:  

 

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Ge-

sellschaft an der Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder 

Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser Segmente), die Kapitaler-

höhung zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt, und 

zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 

der Ausübung dieser Ermächtigung, und der Ausgabepreis der 

neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehan-

delten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung 

nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG unterschreitet. Auf den Betrag von 10 % des Grund-

kapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die 
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aufgrund einer anderen entsprechenden Ermächtigung unter Aus-

schluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender 

Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben bezie-

hungsweise veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung 

gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Aus-

gabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissi-

onsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, 

die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft be-

stimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem 

oder den Dritten zu zahlen ist;  

 

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen 

an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, 

Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produkt-

rechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschrei-

bungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzin-

strumenten;  

 

(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der 

von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgege-

benen Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrech-

ten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Um-

fang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- 

oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. 

Wandlungspflicht zustünde, oder 

 

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen.  

 

 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weite-

ren Inhalt der Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhö-

hung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt zu 

bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 AktG von einem 

Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 

oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 

werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.  

 

 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 

dem jeweiligen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten 

Kapital 2014/I. abzuändern.“ 
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7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten und zum 

Ausschluss des Bezugsrechts  

 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

a) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 12. Juni 2019 mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechte (zusammen 

„Schuldverschreibungen“) mit oder ohne Laufzeitbeschränkung im Ge-

samtnennbetrag von bis zu EUR 30.000.000,00 zu begeben und den Inha-

bern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Opti-

onsrechte (auch mit Wandlungs- bzw. Bezugspflichten) auf auf den Inhaber 

lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des 

Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 3.825.000,00 nach näherer Maß-

gabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren. Die je-

weiligen Schuldverschreibungsbedingungen können für die Bedienung der 

Wandlungs- und Bezugsrechte, die Erfüllung der Wandlungs- und Bezugs-

pflichten sowie im Falle der Andienung von Aktien die Verwendung von Ak-

tien aus einem in dieser oder künftigen Hauptversammlungen zu beschlie-

ßenden bedingten Kapital, aus bestehendem oder künftigem genehmigten 

oder bedingten Kapital und/oder aus bestehenden Aktien und/oder einen 

Barausgleich anstelle der Lieferung von Aktien vorsehen. 

 

 Die Schuldverschreibungen können auch durch ein unter der Leitung der 

Gesellschaft stehendes Konzernunternehmen („Konzernunternehmen“) 

ausgegeben werden; in einem solchen Falle wird der Vorstand ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für die 

Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Inhabern der Schuldver-

schreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte (auch mit Wandlungs- bzw. 

Bezugspflichten) für auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft 

zu gewähren. 

 

 Die Anleiheemissionen werden in Teilschuldverschreibungen eingeteilt. 

 

b) Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die In-

haber das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe 
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der vom Vorstand festzulegenden Wandelanleihebedingungen in neue, auf 

den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft zu wandeln. Das Wand-

lungsverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags einer Teil-

schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine auf 

den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft. Liegt der Ausgabebetrag 

einer Teilschuldverschreibung unter deren Nennbetrag, so ergibt sich das 

Wandlungsverhältnis durch Division des Ausgabebetrags der Teilschuld-

verschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine neue, auf 

den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft. Das Wandlungsverhält-

nis kann auf ein ganzzahliges Verhältnis auf- oder abgerundet werden; fer-

ner kann gegebenenfalls eine in bar zu leistende Zuzahlung festgesetzt 

werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammenge-

legt und/oder in Geld ausgeglichen werden. 

 

 Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder 

Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die 

den Inhaber berechtigen, nach Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden 

Optionsbedingungen auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesell-

schaft zu beziehen. Die Laufzeit des Optionsrechts darf die Laufzeit der 

Optionsschuldverschreibung nicht überschreiten. Im Übrigen gelten die 

Regelungen für das Wandlungsverhältnis auch für das Bezugsverhältnis. 

 

 § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 

 

c) Die jeweiligen Schuldverschreibungsbedingungen können auch eine Wand-

lungs- bzw. Bezugspflicht sowie ein Andienungsrecht des Emittenten zur 

Lieferung von Aktien (in beliebiger Kombination) zum Ende der Laufzeit (o-

der zu einem früheren Zeitpunkt) vorsehen. Der anteilige Betrag am 

Grundkapital der bei Wandlung oder Bezug auszugebenden Aktien darf 

den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht überschreiten. Das 

Wandlungsverhältnis bzw. Bezugsverhältnis bestimmt sich nach den Rege-

lungen unter vorstehend lit. b). Die Gesellschaft kann in den Schuldver-

schreibungsbedingungen berechtigt werden, eine etwaige Differenz zwi-

schen dem Nennbetrag der Schuldverschreibung und dem Produkt aus 

Wandlungspreis und Umtauschverhältnis bzw. Optionspreis und Bezugs-

verhältnis ganz oder teilweise in bar auszugleichen. 

 

 § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 
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d) Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis muss mindes-

tens 80 Prozent des arithmetischen Mittelwerts der Schlussauktionspreise 

von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft im XETRA®-Handel (oder 

in einem an die Stelle des XETRA®-Systems getretenen funktional ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 

letzten zehn Handelstagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den 

Vorstand über die Ausgabe der Schuldverschreibungen oder – für den Fall 

der Einräumung eines unmittelbaren oder mittelbaren Bezugsrechts – min-

destens 80 Prozent des arithmetischen Mittelwerts der Schlussauktions-

preise von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft im XETRA®-Handel 

(oder in einem an die Stelle des XETRA®-Systems getretenen funktional 

vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse wäh-

rend der Bezugsfrist mit Ausnahme der Tage der Bezugsfrist, die erforder-

lich sind, damit der Wandlungs- bzw. Optionspreis gemäß § 186 Abs. 2 

Satz 2 AktG fristgerecht bekannt gemacht werden kann, betragen. 

 

 § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 

 

e) Für den Fall, dass die Gesellschaft während der Laufzeit der nach dieser 

Ermächtigung ausgegebenen Schuldverschreibungen unter Einräumung 

eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder weitere 

Schuldverschreibungen mit Umtausch- oder Bezugsrechten auf Aktien der 

Gesellschaft bzw. Wandlungs- oder Bezugspflichten ausgibt, ohne dass 

zugleich auch den Inhabern der nach diesem Beschluss ausgegebenen 

und mit einem Umtausch- oder Bezugsrecht versehenen Schuldverschrei-

bungen ein Bezugsrecht eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung ih-

res Umtausch- oder Bezugsrechts zustehen würde, können in den Ausga-

bebedingungen der Schuldverschreibungen die nachfolgenden Regelungen 

vorgesehen werden (Verwässerungsschutzklausel). Die Bestimmungen 

dieser Verwässerungsschutzklausel gelten sinngemäß für Schuldver-

schreibungen mit einer Wandlungs- oder Bezugspflicht sowie einem Andie-

nungsrecht des Emittenten zur Lieferung von Aktien. § 9 Abs. 1 AktG und 

§ 199 AktG bleiben hierbei unberührt.  

 

(i) Kapitalerhöhung gegen Einlagen und Gewährung von sonstigen 

Bezugsrechten 

 

 Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Einlagen unter Gewährung 

von Bezugsrechten oder der Gewährung von sonstigen Bezugs-



 

 

12

rechten wird der Wandlungspreis um den Bezugsrechtswert ermä-

ßigt.  

  

 Der „Bezugsrechtswert“ entspricht dabei (x) dem durchschnittli-

chen Börsenkurs des den Aktionären zustehenden Bezugsrechts 

an den letzten zehn Börsenhandelstagen der Bezugsrechte in der 

Schlussauktion im XETRA®-Handel (oder einem von der Deut-

schen Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) oder, soweit es ei-

nen solchen Kurs nicht gibt bzw. soweit ein Handel mit Bezugs-

rechten nicht stattfindet, (y) dem von der in den Ausgabebedin-

gungen festgesetzten Wandlungsstelle oder Bezugsstelle nach fi-

nanzmathematischen Methoden ermittelten Wert des Bezugs-

rechts. 

 

(ii) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln  

 

 Im Falle einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erhöht 

sich das zur Sicherung des Wandlungsrechts bestehende bedingte 

Kapital im gleichen Verhältnis wie das Grundkapital (§ 218 AktG). 

Den Anleihegläubigern werden bei Ausübung ihres Wandlungs-

rechts so viele zusätzliche Aktien zur Verfügung gestellt, als hätten 

sie ihr Wandlungsrecht zum Zeitpunkt der Kapitalerhöhung aus 

Gesellschaftsmitteln bereits ausgeübt. Bruchteile von Aktien, die in 

Folge einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln entstehen, 

werden bei der Ausübung des Wandlungsrechts nicht ausgegli-

chen.  

 

(iii) Aktiensplit  

  

 Falls sich die Anzahl der Aktien verändert, ohne dass sich das 

Grundkapital ändert (Neueinteilung des Grundkapitals), gilt die in 

vorstehend (ii) vorgesehene Regelung sinngemäß.  

 

 In jedem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital der je Schuldver-

schreibung zu beziehenden Aktien den Ausgabebetrag der Schuldver-

schreibung nicht übersteigen. 

 

f) Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu, d.h. die Schuldver-

schreibungen sind grundsätzlich den Aktionären der Gesellschaft zum Be-

zug anzubieten. Die Schuldverschreibungen können auch von einem oder 
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mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 

den Aktionären zum Bezug anzubieten („mittelbares Bezugsrecht“). Wer-

den Schuldverschreibungen von einem Konzernunternehmen ausgegeben, 

hat die Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die 

Aktionäre der Gesellschaft sicherzustellen. 

 

 Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen auszuschlie-

ßen, sofern sie gegen Barzahlung ausgegeben werden und der Vorstand 

nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Ausga-

bepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten 

theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich un-

terschreitet. Dies gilt jedoch nur für Schuldverschreibungen mit einem 

Wandlungs- und/oder Optionsrecht bzw. einer Wandlungs- und/oder Be-

zugspflicht auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 

bis zu zehn Prozent des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls 

dieser Wert geringer ist – der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung 

vorhandenen Grundkapitals. Auf diese Höchstgrenze von zehn Prozent des 

Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der 

auf Aktien entfällt oder auf den sich Wandlungs- und/oder Optionsrechte 

bzw. Wandlungs- und/oder Bezugspflichten aus Schuldverschreibungen 

beziehen, die seit Erteilung dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsaus-

schluss aufgrund einer Ermächtigung des Vorstands zum Bezugsrechts-

ausschluss in unmittelbarer bzw. sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 

3 Satz 4 AktG ausgegeben oder die als erworbene eigene Aktien während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung in anderer Weise als über die Börse oder 

durch ein Angebot an alle Aktionäre in entsprechender Anwendung des 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert worden sind. 

 

 Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge, die sich aufgrund 

des Bezugsverhältnisses ergeben, auszuschließen. 

 

 Ferner ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um die Genussrechte ohne 

Wandlungs- oder Bezugsrecht und ohne Wandlungs- oder Bezugspflicht 

einzelnen Investoren zur Zeichnung anzubieten, soweit der Ausgabepreis 

den nach anerkannten Methoden der Finanzmathematik ermittelten theore-

tischen Marktwert der Genussrechte nicht wesentlich unterschreitet und 

soweit die Genussrechte lediglich obligationsähnlich ausgestaltet sind, d. h. 
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weder mitgliedschaftsähnliche Rechte noch Wandlungs- oder Bezugsrech-

te bzw. Wandlungs- oder Bezugspflichten auf Aktien der Gesellschaft be-

gründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und sich die 

Höhe der Ausschüttung nicht nach der Höhe des Jahresüberschusses, des 

Bilanzgewinns oder der Dividende richtet.  

  

 Des Weiteren ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit dies erforder-

lich ist, um den Inhabern von Umtausch- und Bezugsrechten bzw. von 

Wandlungs- und Bezugspflichten, die von der Gesellschaft oder Konzern-

unternehmen der Gesellschaft auf Aktien der Gesellschaft eingeräumt wur-

den, in dem Umfang ein Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen, die nach 

dieser Ermächtigung ausgegeben werden, zu gewähren, wie es ihnen nach 

Ausübung ihres Wandlungs- oder Bezugsrechts beziehungsweise nach Er-

füllung einer etwaigen Wandlungs- oder Bezugspflicht zustünde (Verwäs-

serungsschutz). 

 

 Schließlich ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit Schuldverschrei-

bungen gegen Sachleistungen, insbesondere zum Erwerb von Unterneh-

men, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, begeben 

werden und der Ausschluss des Bezugsrechts im überwiegenden Interesse 

der Gesellschaft liegt. 

 

g) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weite-

ren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, 

insbesondere den Zinssatz und die Art der Verzinsung, den Ausgabekurs 

und die Laufzeit, die Stückelung, Verwässerungsschutzbestimmungen, den 

Wandlungs- bzw. Optionszeitraum sowie den Wandlungs- bzw. Options-

preis festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die Schuld-

verschreibungen begebenden Konzernunternehmen festzulegen. 

 

 

 

8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2014/I. 

sowie die entsprechende Satzungsänderung  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
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a) Das Grundkapital wird um bis zu EUR 3.825.000,00 durch Ausgabe von bis 

zu 3.825.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Ge-

winnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt 

erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I.). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 

Bedienung von Schuldverschreibungen, die aufgrund des Ermächtigungs-

beschlusses der Hauptversammlung vom 13. Juni 2014 unter Tagesord-

nungspunkt 7 ausgegeben werden. Dabei wird die bedingte Kapitalerhö-

hung nur insoweit durchgeführt, wie 

 

(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

und/oder von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, 

die von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernunter-

nehmen aufgrund des in der Hauptversammlung vom 13. Juni 

2014 gefassten Ermächtigungsbeschlusses bis zum 12. Juni 2019 

ausgegeben wurden, von ihrem Umtausch- oder Bezugsrecht Ge-

brauch machen und die Gesellschaft sich entschließt, die Um-

tausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital 2014/I. 

zu bedienen, oder 

 

(ii) die zur Wandlung und/oder zum Bezug verpflichteten Inhaber von 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder von 

Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugspflichten, die von der 

Gesellschaft oder ihren nachgeordneten Konzernunternehmen 

aufgrund des in der Hauptversammlung vom 13. Juni 2014 gefass-

ten Ermächtigungsbeschlusses bis zum 12. Juni 2019 ausgegeben 

wurden, ihre Pflicht zum Umtausch erfüllen bzw. die Gesellschaft 

von ihrem Andienungsrecht auf Lieferung von Aktien Gebrauch 

macht und die Gesellschaft sich entschließt, hierzu Aktien aus die-

sem Bedingten Kapital 2014/I. zu liefern. 

 

 Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorgaben des Ermächtigungs-

beschlusses der Hauptversammlung vom 13. Juni 2014 unter Tagesord-

nungspunkt 7, d.h. insbesondere zu mindestens 80 Prozent des arithmeti-

schen Mittelwerts der Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Ausstat-

tung der Gesellschaft im XETRA®-Handel (oder in einem an die Stelle des 

XETRA®-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) 

an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten zehn Handelstagen vor 

dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Ausgabe der 

Schuldverschreibungen oder – für den Fall der Einräumung eines unmittel-

baren oder mittelbaren Bezugsrechts – mindestens 80 Prozent des arith-
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metischen Mittelwerts der Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Aus-

stattung der Gesellschaft im XETRA®-Handel (oder in einem an die Stelle 

des XETRA®-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesys-

tem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der Bezugsfrist mit Aus-

nahme der Tage der Bezugsfrist, die erforderlich sind, damit der Wand-

lungs- bzw. Optionspreis gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG fristgerecht be-

kannt gemacht werden kann, unter Berücksichtigung von Anpassungen 

gemäß der im Beschluss der vorgenannten Hauptversammlung unter Ta-

gesordnungspunkt 7 lit. e) bestimmten Verwässerungsschutzregeln. 

 

 Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 

dem jeweiligen Umfang der Ausgabe von Aktien aus dem Bedingten Kapi-

tal 2014/I. abzuändern. 

 

b) In die Satzung wird folgender neuer § 5a Absatz 6 eingefügt: 

  

„(6)  Das Grundkapital ist um bis zu EUR 3.825.000,00 durch Ausgabe von bis 

zu 3.825.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinn-

berechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2014/I.). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie 

 

(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

und/oder von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, 

die von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernunter-

nehmen aufgrund des in der Hauptversammlung vom 13. Juni 

2014 gefassten Ermächtigungsbeschlusses bis zum 12. Juni 2019 

ausgegeben wurden, von ihrem Umtausch- oder Bezugsrecht Ge-

brauch machen und die Gesellschaft sich entschließt, die Um-

tausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital 2014/I. 

zu bedienen, oder 

 

(ii) die zur Wandlung und/oder zum Bezug verpflichteten Inhaber von 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder von 

Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugspflichten, die von der 

Gesellschaft oder ihren nachgeordneten Konzernunternehmen 

aufgrund des in der Hauptversammlung vom 13. Juni 2014 gefass-

ten Ermächtigungsbeschlusses bis zum 12. Juni 2019 ausgegeben 

wurden, ihre Pflicht zum Umtausch erfüllen bzw. die Gesellschaft 

von ihrem Andienungsrecht auf Lieferung von Aktien Gebrauch 
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macht und die Gesellschaft sich entschließt, hierzu Aktien aus die-

sem Bedingten Kapital 2014/I. zu liefern. 

 

 Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorgaben des Ermächtigungs-

beschlusses der Hauptversammlung vom 13. Juni 2014 unter Tagesord-

nungspunkt 7, d.h. insbesondere zu mindestens 80 Prozent des arithmeti-

schen Mittelwerts der Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Ausstat-

tung der Gesellschaft im XETRA®-Handel (oder in einem an die Stelle des 

XETRA®-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) 

an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten zehn Handelstagen vor 

dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Ausgabe der 

Schuldverschreibungen oder – für den Fall der Einräumung eines unmittel-

baren oder mittelbaren Bezugsrechts – mindestens 80 Prozent des arith-

metischen Mittelwerts der Schlussauktionspreise von Aktien gleicher Aus-

stattung der Gesellschaft im XETRA®-Handel (oder in einem an die Stelle 

des XETRA®-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesys-

tem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der Bezugsfrist mit Aus-

nahme der Tage der Bezugsfrist, die erforderlich sind, damit der Wand-

lungs- bzw. Optionspreis gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG fristgerecht be-

kannt gemacht werden kann, unter Berücksichtigung von Anpassungen 

gemäß der im Beschluss der vorgenannten Hauptversammlung unter Ta-

gesordnungspunkt 7 lit. e) bestimmten Verwässerungsschutzregeln. 

 

 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 

dem jeweiligen Umfang der Ausgabe von Aktien aus dem Bedingten Kapi-

tal 2014/I. abzuändern.“ 

 
 

 

9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen, 

die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2014/II. zur Bedienung der Akti-

enoptionen und die entsprechende Satzungsänderung 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

a) Die in der ordentlichen Hauptversammlung vom 5. Juli 2007 unter Tages-

ordnungspunkt 9 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienopti-

onen wird in dem Umfang, in dem diese noch nicht ausgenutzt wurde, auf-

gehoben. 
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b) Der Vorstand und, soweit Vorstandsmitglieder begünstigt sind, der Auf-

sichtsrat der Gesellschaft werden ermächtigt, bis zum 12. Juni 2019 („Er-

werbszeitraum“) Vorständen der Gesellschaft, Mitgliedern der Geschäfts-

führung von Tochtergesellschaften sowie Mitarbeitern der Gesellschaft und 

Mitarbeitern von Tochtergesellschaften insgesamt bis zu 2.156.000 Stück 

Optionen auf insgesamt bis zu 2.156.000 Aktien der Gesellschaft mit voller 

Dividendenberechtigung für das bei Ausübung der Option laufende Ge-

schäftsjahr einzuräumen. Optionen können nicht übertragen, verpfändet 

oder sonst belastet werden. Der Vorstand kann jedoch bei Nachweis eines 

berechtigten Interesses des Bezugsberechtigten oder bei Vorliegen eines 

berechtigten Interesses seitens der WESTGRUND Aktiengesellschaft mit 

Zustimmung des Aufsichtsrates solchen Rechtsgeschäften zustimmen. So-

fern Inhaber der Aktienoptionen Mitglieder des Vorstands sind, liegt die Zu-

stimmung allein beim Aufsichtsrat. Die Optionen sind vererblich und kön-

nen Gegenstand eines Vermächtnisses sein. 

 

 Der Erwerb von Optionen kann nur zwischen dem 9. XETRA®-Handelstag 

(oder, sofern es den XETRA®-Handel nicht mehr gibt, einem Handelstag in 

einem an die Stelle des XETRA®-Systems getretenen funktional vergleich-

baren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse („XETRA®-

Handelstag“) nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das erste Quar-

tal, das erste Halbjahr, die ersten neun Monate sowie für das gesamte Ge-

schäftsjahr und dem letzten Kalendertag des zum Zeitpunkt der Bekannt-

gabe laufenden Kalenderquartals erfolgen. 

 

 Die aufgrund dieser Ermächtigung im Umfang von bis zu 2.156.000 ausge-

gebenen Optionen sind dabei auf die verschiedenen Gruppen der Bezugs-

berechtigten wie folgt zu verteilen: 

 

 

Gegenwärtige und zukünftige Vor-

stände der Gesellschaft maximal 1.078.000 Optionen 

Gegenwärtige und zukünftige Mit-

glieder der Geschäftsführung von 

Tochtergesellschaften maximal 323.400 Optionen 

Gegenwärtige und zukünftige Mit-

arbeiter der Gesellschaft maximal 646.800 Optionen 

Gegenwärtige und zukünftige Mit- maximal 107.800 Optionen 
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arbeiter von Tochtergesellschaften 

der Gesellschaft 

 

 Die Verteilung der Aktienoptionen auf die vier vorgenannten Gruppen ist so 

vorgenommen worden, dass sich eine prozentuale Verteilung von 50 % auf 

gegenwärtige und zukünftige Vorstände der Gesellschaft, von 15 % auf ge-

genwärtige und zukünftige Mitglieder der Geschäftsführung von Tochterge-

sellschaften, von 30 % auf gegenwärtige und zukünftige Mitarbeiter der 

Gesellschaft sowie von 5 % auf gegenwärtige und zukünftige Mitarbeiter 

von Tochtergesellschaften der Gesellschaft ergibt.  

 

 Die Bestimmung der Bezugsberechtigten im Einzelnen und der Anzahl der 

diesen jeweils zu gewährenden Bezugsrechte trifft der Vorstand bzw., so-

weit Vorstände betroffen sind, der Aufsichtsrat der Gesellschaft. Die Optio-

nen selber werden ohne Gegenleistung gewährt.  

 

 Für Aktienoptionen, die den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft 

gewährt werden, hat der Aufsichtsrat eine Begrenzungsmöglichkeit (Cap) 

für außerordentliche Entwicklungen vorzusehen.  

 

 Durch Ausübung der Bezugsrechte können im Verhältnis 1:1 auf den Inha-

ber lautende, nennwertlose Stückaktien der WESTGRUND Aktiengesell-

schaft bezogen werden. Dabei ist für jedes ausgeübte Bezugsrecht ein Be-

zugspreis zu zahlen, der dem durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie der 

Gesellschaft an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor Gewährung der 

Bezugsrechte entspricht („Bezugspreis“). Der Börsenkurs der Aktie der 

Gesellschaft ist auf der Grundlage des im XETRA®-Handel (oder, sofern es 

den XETRA®-Handel nicht mehr gibt, einem von der Deutschen Börse AG 

bestimmten Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse festge-

stellten Schlusskurses (oder einem vergleichbaren Kurs) zu ermitteln.  

 

 Die Aktienoptionen können nur ausgeübt werden, wenn der durchschnittli-

che Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft im XETRA®-Handel an der 

Frankfurter Wertpapierbörse (oder, sofern es den XETRA®-Handel nicht 

mehr gibt, einem von der Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolgesys-

tem) an den letzten fünf Handelstagen vor dem Tag der Ausübung des Be-

zugsrechts aus den Aktienoptionen um wenigstens 20 % im Vergleich zum 

Bezugspreis gestiegen ist („Erfolgsziel“).  
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 Die Bezugsrechte können erstmals nach Ablauf von vier Jahren seit Ge-

währung der Bezugsrechte ausgeübt werden („Wartefrist“). Sie enden mit 

dem Ablauf von zehn Jahren nach der Gewährung der Bezugsrechte, so-

fern nicht kürzere Laufzeiten durch den Vorstand bzw., soweit Vorstände 

betroffen sind, den Aufsichtsrat bei der Gewährung der Bezugsrechte fest-

gelegt werden. Die Ausübung kann nur innerhalb von 15 XETRA®-

Handelstagen beginnend ab dem 3. XETRA®-Handelstag nach der Be-

kanntgabe der Geschäftszahlen für das erste Quartal, das erste Halbjahr, 

die ersten neun Monate und für das gesamte Geschäftsjahr sowie nach der 

ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft erfolgen („Ausübungs-

zeitraum“). Für den Fall, dass die Geschäftszahlen vorläufig bekannt ge-

geben werden, gilt der Tag der vorläufigen Bekanntgabe als relevantes Da-

tum für den jeweiligen Ausübungszeitraum. Im Übrigen sind die Einschrän-

kungen zu beachten, die aus den allgemeinen Rechtsvorschriften, insbe-

sondere dem Wertpapierhandelsgesetz, folgen. 

 

 Eine Ausübung der Aktienoptionen innerhalb von Ausübungssperrfristen ist 

ausgeschlossen. Ausübungssperrfristen sind jeweils die folgenden Zeit-

räume:  

 

(i)  der Zeitraum ab dem Tag, an dem die Gesellschaft ein Angebot an 

ihre Aktionäre zum Bezug von neuen Aktien oder Schuldver-

schreibungen mit Wandel- und/oder Optionsrechten auf Aktien der 

Gesellschaft veröffentlicht bis zu dem Tag, an dem die bezugsbe-

rechtigten Aktien „ex-Bezugsrecht“ notiert werden;  

 

(ii)  der Zeitraum zwischen dem letzten Bankarbeitstag, an dem sich 

Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung der Gesell-

schaft anmelden können bis zum Ablauf des Tages der Hauptver-

sammlung.  

 

 Wenn der Bezugsberechtigte aus seinem Dienstverhältnis mit der WEST-

GRUND Aktiengesellschaft oder einem mit dieser verbundenen Unterneh-

men vor Ablauf eines Zeitraums von mindestens zwei Jahren nach Ausga-

be der Optionen ausscheidet oder das Dienstverhältnis vor diesem Zeit-

punkt gekündigt wird, ohne dass sich unmittelbar ein neues Dienstverhält-

nis mit der WESTGRUND Aktiengesellschaft oder einem anderen mit die-

ser verbundenen Unternehmen anschließt, verfallen sämtliche seiner Opti-

onen, die er zu diesem Zeitpunkt innehat. Bei Verfall steht dem Bezugsbe-

rechtigten keine Entschädigung zu („Vesting Period“). Die Gesellschaft ist 
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berechtigt, in den Optionsbedingungen Ausnahmen von dieser Regelung 

zuzulassen. 

 

Tritt nach Optionsgewährung ein Change of Control (wie nachfolgend defi-

niert) bei der Gesellschaft ein, und endet das Dienstverhältnis nach einem 

solchen Ereignis, so kann die Wartefrist auch nach Beendigung des 

Dienstverhältnisses erfüllt werden. Die Optionen verfallen dann erst nach 

Ablauf eines Jahres nach Erfüllung der Wartefrist und können innerhalb 

dieser Jahresfrist unter Beachtung der übrigen Voraussetzungen der Akti-

enoptionsbedingungen noch ausgeübt werden. Dies gilt im Falle einer 

Kündigung durch den Optionsberechtigten selbst jedoch nur, sofern diese 

nach dem Change of Control erfolgte. Ein Change of Control für Zwecke 

dieses Beschlusses tritt mit der Veröffentlichung gemäß § 10 in Verbindung 

mit § 35 WpÜG ein, dass ein Bieter unmittelbar oder mittelbar (gegebenen-

falls unter Hinzurechnung von Stimmrechten) Kontrolle im Sinne des 

WpÜG an der Gesellschaft erlangt hat. Ein Change of Control für Zwecke 

dieses Hauptversammlungsbeschlusses ist auch der Zugang einer Mittei-

lung gemäß § 21 WpHG bei der Gesellschaft, dass ein Meldepflichtiger 

(gegebenenfalls unter Hinzurechnung von Stimmrechten) 50 % oder 75 % 

der Stimmrechte an der Gesellschaft erreicht oder überschreitet, sofern 

dieser Mitteilung nicht eine Veröffentlichung gemäß § 10 in Verbindung mit 

§ 35 WpÜG vorangeht. Ein Change of Control für Zwecke dieses Haupt-

versammlungsbeschlusses ist auch der Zugang einer Mitteilung bei der 

Gesellschaft, dass ein Meldepflichtiger (gegebenenfalls unter Hinzurech-

nung von Stimmrechten) 30 % der Stimmrechte an der Gesellschaft er-

reicht oder überschreitet, sofern dem ein freiwilliges Übernahmeangebot 

vorausgegangen ist. 

 

Die Bestimmungen der Bezugsrechte dürfen vorsehen, dass die Bezugs-

rechte auch bereits vor Ablauf der Wartefrist innerhalb einer angemesse-

nen Frist nach Eintritt eines Change of Control ausgeübt werden dürfen, 

sofern für diesen Fall eine Erfüllung durch Barzahlung bestimmt ist. Die 

Bestimmungen der Bezugsrechte dürfen ferner vorsehen, dass die Bezugs-

rechte nach Eintritt eines Change of Control, auch während der Wartefrist, 

binnen angemessener Frist einseitig von der Gesellschaft gegen Barzah-

lung in Höhe der Differenz zwischen dem Bezugspreis und dem Schluss-

kurs der Aktie der Gesellschaft im XETRA®-Handel an der Frankfurter 

Wertpapierbörse (oder, sofern es den XETRA®-Handel nicht mehr gibt, ei-

nem von der Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolgesystem)  am letz-
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ten Börsenhandelstag vor dem Tag der Kündigung (Abgabe der Kündi-

gungserklärung) gekündigt werden können. 

 

Die Bestimmungen der Bezugsrechte dürfen schließlich auch vorsehen, 

dass die Bezugsberechtigten verpflichtet sind (nach vorheriger Zustimmung 

von Vorstand und Aufsichtsrat), die Bezugsrechte an den Bieter (im Sinne 

des WpÜG) zu übertragen, der ein freiwilliges Übernahmeangebot oder ein 

Pflichtangebot auf sämtliche außenstehenden Aktien der Gesellschaft ab-

gibt, sofern der für die Übertragung der Bezugsrechte angebotene Preis je 

Bezugsrecht mindestens der Differenz zwischen dem Bezugspreis und 

dem für den Erwerb der außenstehenden Aktien je Aktie angebotenen 

Preis (einschließlich etwaiger Preiserhöhungen) entspricht. Unter den vor-

genannten Voraussetzungen kann auch vorgesehen werden, dass die Be-

zugsberechtigten auf Verlangen des Bieters zum Verzicht auf ihre Bezugs-

rechte verpflichtet sind. 

  

Die Optionsbedingungen werden angepasst, wenn während der Laufzeit 

bei der Gesellschaft Kapitalmaßnahmen vorgenommen werden (Verwässe-

rungsschutz).  

 

 Alle im Rahmen der Gewährung bzw. Ausübung der Optionen etwaig anfal-

lenden Steuern, insbesondere Einkommensteuer (Lohnsteuer), Kirchen-

steuer und Solidaritätszuschlag, hat der Bezugsberechtigte selbst zu tra-

gen. 

 

 Die weitere inhaltliche Ausgestaltung der Bezugsrechte bestimmt der Vor-

stand, bzw. soweit Vorstände betroffen sind, der Aufsichtsrat. 

 

 Die Bezugsrechte können aus dem unter lit. d) und e) zu beschließenden 

und/oder einem künftig beschlossenen anderen bedingten Kapital, aus be-

reits beschlossenem und/oder künftig zu beschließenden genehmigten Ka-

pital und/oder aus bereits erworbenen oder künftig zu erwerbenden eige-

nen Aktien bedient werden. Es kann auch ganz oder teilweise ein Baraus-

gleich vorgesehen werden. 

 

Der Vorstand wird über die Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von 

Aktienoptionen und die den Bezugsberechtigten gewährten Optionen für 

jedes Geschäftsjahr nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften je-

weils im Anhang zum Jahresabschluss oder im Geschäftsbericht berichten 
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(§ 285 Nr. 9 lit. a) HGB, § 314 Abs. 1 Nr. 6 lit. a) HGB, § 160 Abs. 1 Nr. 5 

AktG). 

 

c) Das in der Hauptversammlung vom 5. Juli 2007 unter Tagesordnungs-

punkt 9 beschlossene Bedingte Kapital I. in § 5a Abs. 1 der Satzung wird in 

dem Umfang, in dem es noch nicht ausgenutzt wurde, aufgehoben. 

 

d) Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 2.156.000,00 zur 

Bedienung der an die Berechtigten des vorstehend beschriebenen Aktien-

optionsplans ausgegebenen Bezugsrechte bedingt erhöht (Bedingtes Kapi-

tal 2014/II.). Jedes Bezugsrecht berechtigt den Bezugsberechtigten zum 

Bezug einer neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktie der Gesellschaft. 

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als nach 

Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13. Juni 2014 über 

die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen Bezugsrechte ausge-

geben wurden, deren Inhaber von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen 

und die Bezugsrechte aus bedingtem Kapital bedient werden. Die neuen 

Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Aus-

gabe entstehen, am Gewinn teil. Der Ausgabebetrag für jede Aktie ent-

spricht dem durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft an 

den letzten fünf Börsenhandelstagen vor Gewährung der Bezugsrechte. 

Der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft ist auf Grundlage des im XE-

TRA®-Handel (oder, sofern es den XETRA®-Handel nicht mehr gibt, einem 

von der Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) an der Frank-

furter Wertpapierbörse festgestellten Schlusskurses (oder einem vergleich-

baren Kurs) zu ermitteln. 

 

 Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 

dem jeweiligen Umfang der Ausgabe von neuen Aktien aus dem Bedingten 

Kapital 2014/II. sowie nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu ändern. 

 

e) Der bisherige § 5a Abs. 1 der Satzung wird durch folgenden § 5a Abs. 1 

ersetzt: 

 

„(1) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.156.000,00 bedingt erhöht zur Be-

dienung der an Berechtigte gemäß dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 

9 lit. b) der Hauptversammlung vom 13. Juni 2014 ausgegebenen Aktien-

optionen (Bedingtes Kapital 2014/II.). Jedes Bezugsrecht berechtigt den 

Berechtigten zum Bezug einer neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktie 

der Gesellschaft. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-
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führt, als nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13. 

Juni 2014 über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen Bezugs-

rechte auf Aktien ausgegeben werden, deren Inhaber das gewährte Be-

zugsrecht ausüben und die Bezugsrechte aus bedingtem Kapital bedient 

werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 

dem sie durch Ausgabe entstehen, am Gewinn teil. Der Ausgabebetrag für 

jede Aktie entspricht dem durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie der Ge-

sellschaft an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor Gewährung der Be-

zugsrechte. Der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft ist auf Grundlage 

des im XETRA®-Handel (oder, sofern es den XETRA®-Handel nicht mehr 

gibt, einem von der Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) an 

der Frankfurter Wertpapierbörse festgestellten Schlusskurses (oder einem 

vergleichbaren Kurs) zu ermitteln. 

 

 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 

dem Umfang der Ausgabe von neuen Aktien aus dem Bedingten Kapital 

2014/II. sowie nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu ändern.“ 

 

 

10. Satzungsänderungen 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die folgenden Satzungsänderungen zu be-

schließen: 

 

a) § 12 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz seiner Aus-

lagen eine Vergütung. Die Umsatzsteuer geht zu Lasten der Gesell-

schaft.“  

 

b) § 12 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„(2) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält für jedes volle Geschäftsjahr 

seiner Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine jährliche Vergütung in 

Höhe von EUR 17.500,00 als Aufwandsentschädigung. Der Vorsit-

zende erhält eine jährliche Vergütung von EUR 25.000,00. Die Vergü-

tung ist nach Ablauf des Geschäftsjahres zu zahlen.“ 

 

c) Ergänzung eines neuen § 12 Abs. 6 der Satzung: 

 



 

 

25

„(6) Die Regelungen in Abs. 2 finden auch für das Geschäftsjahr 2014 

Anwendung.“ 

 

 

 
 

11. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschafts-

mitteln sowie über die entsprechende Satzungsänderung 

 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung stehen noch zwei Kapi-

talerhöhungen gegen Sacheinlagen im Umfang von nominal 

EUR 2.774.429,00 sowie EUR 853.939,00 aus, die vor dem Tag der ordentli-

chen Hauptversammlung in das Handelsregister eingetragen werden sollen. 

Dadurch wird sich Grundkapital auf einen Betrag von EUR 30.110.368,00 er-

höhen. Darüber hinaus ist der Vorstand der Gesellschaft gemäß dem Be-

schluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. August 2012 unter Tages-

ordnungspunkt 9 ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen, 

wodurch das Grundkapital der Gesellschaft herabgesetzt wird. Von dieser 

Möglichkeit wird die Verwaltung Gebrauch machen, um das für die unter die-

sem Tagesordnungspunkt 11 zu beschließende Kapitalerhöhung aus Gesell-

schaftsmitteln vorgesehene glatte Ausgabeverhältnis von 10:1 zu ermögli-

chen. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach einer noch durchzuführenden 

Kapitalherabsetzung um EUR 8,00 nach den Vorschriften des Aktiengeset-

zes über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§ 207 ff. AktG) von 

EUR 30.110.360,00 um EUR 3.011.036,00 auf EUR 33.121.396,00 erhöht 

durch Umwandlung eines Betrages von EUR 3.011.036,00 der Kapitalrück-

lage. Der Kapitalerhöhung wird die Bilanz aus dem von Vorstand und Auf-

sichtsrat festgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 

31. Dezember 2013 zugrunde gelegt. Dieser ist mit dem uneingeschränk-

ten Bestätigungsvermerk der DHPG Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, versehen. Die Kapitalerhö-

hung wird durchgeführt durch Ausgabe von 3.011.036 neuen, auf den In-

haber lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil 

am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie. Die neuen Aktien stehen den Akti-

onären im Verhältnis ihrer Anteile am bisherigen Grundkapital zu. Die neu-
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en Aktien sind vom Beginn des Geschäftsjahres 2014 an gewinnbezugsbe-

rechtigt.  

 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die nä-

heren Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzusetzen.  

 

c) § 5 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung werden mit Wirkung vom Tage der Ein-

tragung des Beschlusses zu vorstehend lit. a) im Handelsregister wie folgt 

neu gefasst: 

 

„(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt  

EUR 33.121.396,00 

(in Worten: Euro dreiunddreißig Millionen einhunderteinundzwan-

zigtausenddreihundertsechsundneunzig).“ 

 

(2) Es ist eingeteilt in 33.121.396 (in Worten: dreiunddreißig Millionen 

einhunderteinundzwanzigtausenddreihundertsechsundneunzig) 

Stückaktien. Der auf die einzelne Aktie entfallende Betrag am 

Grundkapital beträgt EUR 1,00 (in Worten: Euro eins).“ 

  

d) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 5a der Satzung ent-

sprechend der Grundkapitalerhöhung gemäß vorstehend lit. a) abzuändern. 

 

e) Der Vorstand wird angewiesen, die vorstehende Neufassung von § 5 

Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung mit der Maßgabe zur Eintragung in das 

Handelsregister anzumelden, dass die Herabsetzung des Grundkapitals 

auf EUR 30.110.360,00 zuvor im Handelsregister eingetragen sein muss. 
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5 (Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre für Spitzenbeträge im Rahmen der Beschlussfassung 

über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen) an die 

Hauptversammlung: 

  

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Durchführung der Kapi-

talerhöhung in einem handhabbaren Bezugsverhältnis. Dies erleichtert die Abwicklung des 

Bezugsrechts der Aktionäre. Die aufgrund des mittelbaren Bezugsrechts nicht bezogenen 

Aktien sowie die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien 

werden bestmöglich, mindestens jedoch zum Bezugspreis verwertet. 

 

 

 

Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen des Ge-

nehmigten Kapitals 2014/I. gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 AktG zu 

Tagesordnungspunkt 6 

 

a) Einleitung 

Der Vorstand hat zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG 

i.V.m. § 186 Abs. 4 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den Be-

zugsrechtsausschluss erstattet. Der Bericht ist vom Tage der Einberufung der 

Hauptversammlung an unter www.westgrund.de unter der Rubrik „Investor Relati-

ons/Presse - Hauptversammlung“ zugänglich. Auf Verlangen wird dieser Bericht je-

dem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Der Bericht wird wie folgt be-

kannt gemacht: 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen unter Tagesordnungspunkt 6 die Schaffung ei-

nes genehmigten Kapitals in Höhe von bis zu EUR 15.055.000,00 (Genehmigtes 

Kapital 2014/I.) vor. Dieses genehmigte Kapital soll die Flexibilität der Gesellschaft 

erhöhen und ihr im Interesse ihrer Aktionäre zusätzliche Handlungsmöglichkeiten 

einräumen.  

 

Im Falle einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung von genehmigtem Kapital ist den 

Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen, das im Wege des mittelba-

ren Bezugsrechts abgewickelt werden kann. Der Vorstand soll jedoch durch die Be-

schlussfassung unter Tagesordnungspunkt 6 ermächtigt werden, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugsrecht ausschließen zu können.  
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b) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen um bis zu 10 % 

Das Bezugsrecht der Aktionäre kann insbesondere bei Barkapitalerhöhungen im 

Hinblick auf bis zu 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der Ausübung 

der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals ausgeschlossen werden, wenn der 

Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehan-

delten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich 

unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, erleichterter Bezugsrechtsausschluss). 

Auf die 10 %ige Beschränkung sind andere Fälle des erleichterten Bezugsrechts-

ausschlusses aufgrund einer anderen Ermächtigung durch die Hauptversammlung 

anzurechnen, soweit dies gesetzlich geboten ist. Die Möglichkeit, das Bezugsrecht 

der Aktionäre im Hinblick auf Barkapitalerhöhungen, die 10 % des Grundkapitals 

nicht übersteigen, ausschließen zu können, versetzt die Gesellschaft in die Lage, 

zur Aufnahme neuer Mittel zur Unternehmensfinanzierung kurzfristig, ohne das Er-

fordernis eines mindestens 14 Tage dauernden Bezugsangebotes, flexibel auf sich 

bietende günstige Kapitalmarktsituationen zu reagieren und die neuen Aktien bei in-

stitutionellen Anlegern platzieren zu können.  

 

Bei dem erleichterten Bezugsrechtsausschluss handelt es sich um einen gesetzlich 

vorgesehenen Regelfall, in dem das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen 

werden kann. Durch die Beschränkung auf 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwer-

dens bzw. der Ausübung der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals wird das 

Schutzbedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf eine quotenmäßige Verwässerung ih-

rer Beteiligung berücksichtigt. Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote beibehalten wol-

len, können durch Zukäufe über die Börse die Reduzierung ihrer Beteiligungsquote 

verhindern. Im Falle des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses ist zwingend, dass 

der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenkurs nicht wesentlich unterschrei-

tet. Damit wird dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer wertmäßigen 

Verwässerung ihrer Beteiligung Rechnung getragen. Durch diese Festlegung des 

Ausgabebetrag nahe am Börsenkurs wird sichergestellt, dass der Wert des Bezugs-

rechts für die neuen Aktien möglichst gering ist.  

 

c) Bezugsrechtsausschluss bei Sachleistungen 

Das Bezugsrecht kann weiterhin bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, ins-

besondere zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen 

an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hier-

auf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinla-

gen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen 

Finanzinstrumenten, ausgeschlossen werden. Hierdurch soll die Gesellschaft die 

Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten flexibel auf sich 

bietende Gelegenheiten insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Unter-
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nehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie auf Angebote zu Unter-

nehmenszusammenschlüssen reagieren zu können. Insbesondere im Rahmen von 

Unternehmens- oder Beteiligungserwerben bestehen vielfältige Gründe, Verkäufern 

statt eines Kaufpreises ausschließlich in Geld, auch Aktien oder nur Aktien zu ge-

währen. Insbesondere kann auf diese Weise die Liquidität der Gesellschaft ge-

schont und der / die Verkäufer an zukünftigen Kurschancen beteiligt werden. Diese 

Möglichkeit erhöht die Wettbewerbschancen der Gesellschaft bei Akquisitionen. Der 

Vorstand der Gesellschaft wird bei der Ausnutzung der Ermächtigung sorgfältig die 

Bewertungsrelation zwischen der Gesellschaft und der erworbenen Beteiligung bzw. 

des Unternehmens prüfen und im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und 

der Aktionäre den Ausgabebetrag der neuen Aktien und die weiteren Bedingungen 

der Aktienausgabe festlegen.  

 

d) Bezugsrechtsausschluss bei Options- oder Wandlungsrechten 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der Inhaber der 

von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldver-

schreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten dient dem Zweck, 

im Falle einer Ausnutzung dieser Ermächtigung den Options- bzw. Wandlungspreis 

nicht entsprechend den sogenannten Verwässerungsschutzklauseln der Options- 

bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigen zu müssen. Vielmehr soll auch den Inha-

bern der Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw.  

-pflichten ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden können, wie es ihnen 

nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Opti-

ons- oder Wandlungspflicht zustehen würde. Mit der Ermächtigung erhält der Vor-

stand die Möglichkeit, bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter sorgfälti-

ger Abwägung der Interessen zwischen beiden Alternativen zu wählen. 

 

e) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 

Ferner ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht zur Vermeidung von Spitzen-

beträgen auszuschließen. Spitzenbeträge können sich aus dem Umfang des je-

weiligen Volumens der Kapitalerhöhung und dem Bedürfnis der Festlegung eines 

praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Der vorgesehene Ausschluss des Be-

zugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht ein glattes Bezugsverhältnis und erleich-

tert so die Abwicklung der Emission. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-

schlossenen freien Spitzen werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. So-

weit der Vorstand während eines Geschäftsjahres die Ermächtigung zum Bezugs-

rechtsausschluss ausnutzt, wird er in der folgenden Hauptversammlung hierüber be-

richten. 
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 7 der Tagesordnung über 

den Bezugsrechtsausschluss bei der Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuld-

verschreibungen oder Genussrechten gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung 

mit § 186 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2 AktG 

 

Der Vorstand erstattet den nachfolgenden Bericht an die Hauptversammlung zu Tagesord-

nungspunkt 7 gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 und 

Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht 

der Aktionäre bei Ausnutzung der Ermächtigung auszuschließen. Der Bericht liegt vom Tage 

der Einberufung an in den Geschäftsräumen der WESTGRUND Aktiengesellschaft, 

Joachimstaler Str. 34, 10719 Berlin, zur Einsicht der Aktionäre aus, ist über die Internetseite 

der Gesellschaft unter www.westgrund.de unter der Rubrik „Investor Relations/Presse - 

Hauptversammlung“  zugänglich und liegt auch während der Hauptversammlung zur Einsicht 

der Aktionäre aus. Eine Abschrift wird jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kos-

tenlos erteilt und zugesandt. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 

 

Wir schlagen der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 7 eine Ermächtigung zur 

Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten (zu-

sammen „Schuldverschreibungen“) und unter Tagesordnungspunkt 8 das zu deren Bedie-

nung vorgesehene Bedingte Kapital 2014/I. vor. Die Begebung von Wandel- und/oder Opti-

onsschuldverschreibungen oder Genussrechten (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) 

kann zusätzlich zu den klassischen Möglichkeiten der Fremd- und Eigenkapitalaufnahme die 

Möglichkeit bieten, je nach Marktlage attraktive Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt 

zu nutzen. . Der Rahmen soll auf einen Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen von 

maximal EUR 30.000.000,00 und eine Berechtigung zum Bezug von auf den Inhaber lauten-

de Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insge-

samt bis zu EUR 3.825.000,00 begrenzt werden.  

 

Die Emission von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten 

ermöglicht die Aufnahme von Fremdkapital zu attraktiven Konditionen, das bei Fälligkeit un-

ter Umständen in Eigenkapital umgewandelt wird und so der Gesellschaft erhalten werden 

kann. Die ferner vorgesehene Möglichkeit, neben der Einräumung von Wandel- und/oder 

Optionsrechten auch Wandlungs- oder Bezugspflichten zu begründen, erweitert den Spiel-

raum für die Ausgestaltung dieses Finanzierungsinstruments. Die Ermächtigung gibt der Ge-

sellschaft die erforderliche Flexibilität, die Schuldverschreibungen selbst oder über unter der 

Leitung der Gesellschaft stehende Konzernunternehmen („Konzernunternehmen“) zu plat-

zieren. Die Ermächtigung legt die Grundlagen für die Bestimmung des Wandlungs- bzw. Op-

tionspreises fest. 
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Zur Bedienung der Wandlungs- und/oder Optionsrechte aus diesen Schuldverschreibungen 

soll ein entsprechendes Bedingtes Kapital 2014/I. beschlossen werden. 

 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Bei einer Platzierung über 

Konzernunternehmen muss die Gesellschaft ebenfalls sicherstellen, dass den Aktionären der 

Gesellschaft das gesetzliche Bezugsrecht gewährt wird. Um die Abwicklung zu erleichtern, 

ist die Möglichkeit vorgesehen, die Schuldverschreibungen an ein oder mehrere Kreditinstitu-

te mit der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Schuldverschreibungen entspre-

chend ihrem Bezugsrecht zum Bezug anzubieten. 

 

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht insoweit auszuschließen, als sich die Ausgabe von Aktien aufgrund von Wandlungs- 

bzw. Optionsrechten oder Wandlungs- bzw. Bezugspflichten auf bis zu zehn Prozent des 

Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Auf diese Beschränkung auf zehn Prozent des 

Grundkapitals ist eine anderweitige Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage oder eine Ausga-

be von Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- und/oder Bezugspflichten 

anzurechnen, soweit diese unter Ausnutzung einer Ermächtigung zum Ausschluss des Be-

zugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächti-

gung erfolgt. Anzurechnen ist außerdem das Grundkapital, das auf erworbene eigene Aktien 

entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in anderer Weise als über die Börse 

oder durch ein Angebot an alle Aktionäre in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG veräußert werden. Durch diese Anrechnungen wird sichergestellt, dass keine 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ausgegeben werden, wenn dies dazu füh-

ren würde, dass insgesamt für mehr als zehn Prozent des Grundkapitals das Bezugsrecht 

der Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

durch den Vorstand ausgeschlossen wird. Diese weitergehende Beschränkung liegt im Inte-

resse der Aktionäre, die bei entsprechenden Kapitalmaßnahmen ihre Beteiligungsquote 

möglichst aufrechterhalten wollen. 

 

Durch diese Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts erhält die Gesellschaft die Fle-

xibilität, günstige Kapitalmarktsituationen kurzfristig wahrzunehmen und durch eine marktna-

he Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von Zinssatz und 

Ausgabepreis der Schuldverschreibung zu erreichen. Maßgeblich hierfür ist, dass im Gegen-

satz zu einer Emission von Schuldverschreibungen mit Bezugsrecht der Ausgabepreis erst 

unmittelbar vor der Platzierung festgesetzt werden kann, wodurch ein erhöhtes Kursände-

rungsrisiko für den Zeitraum einer Bezugsfrist vermieden werden kann. Bei Gewährung ei-

nes Bezugsrechts muss dagegen der Bezugspreis bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist 

veröffentlicht werden. Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an den Aktienmärk-

ten besteht damit ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei 

der Festlegung der Anleihekonditionen und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch 
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ist bei Gewährung eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit über seine Ausübung die 

erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbun-

den. 

 

Indem der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter ihrem nach an-

erkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten rechnerischen Marktwert festgelegt 

wird, soll dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer Verwässerung ihres Anteils-

besitzes Rechnung getragen werden. Bei einem solchen Ausgabepreis der Schuldverschrei-

bungen hätte nämlich das Bezugsrecht einen Wert von nahe Null. So ist der Schutz der Akti-

onäre vor einer wirtschaftlichen Verwässerung ihres Anteilsbesitzes gewährleistet und den 

Aktionären entsteht kein wesentlicher wirtschaftlicher Nachteil durch einen Bezugsrechts-

ausschluss. Aktionäre, die ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft aufrechterhalten 

oder Schuldverschreibungen entsprechend ihrer Beteiligungsquote erwerben möchten, kön-

nen dies durch einen Zukauf über den Markt zu annähernd gleichen Konditionen erreichen. 

 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom 

Bezugsrecht auszunehmen. Solche Spitzenbeträge können sich aus dem Betrag des jeweili-

gen Emissionsvolumens und der Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses erge-

ben. Ein Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge erleichtert in diesen Fällen die 

Abwicklung der Kapitalmaßnahme. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 

freien Spitzen werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise best-

möglich für die Gesellschaft verwertet. Durch die Beschränkung auf Spitzenbeträge erleiden 

die Aktionäre keine nennenswerte Verwässerung. 

 

Der Vorstand soll ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt werden, bei der Aus-

gabe von Genussrechten, die in ihrer Ausstattung nicht aktiengleich oder aktienähnlich sind, 

also insbesondere keine Teilhabe am Liquidationserlös gewähren und bei denen sich die 

Höhe der Ausschüttung nicht nach der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns 

oder der Dividende richtet, und die nicht mit Wandlungs- oder Bezugsrechten bzw. Wand-

lungs- oder Bezugspflichten verbunden sind, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. 

Unter der Prämisse einer obligationsähnlichen Ausgestaltung der Genussrechte wird die mit-

gliedschaftliche Position der Aktionäre nicht betroffen; weder das Stimmrecht noch der antei-

lige Dividendenanspruch oder der Anteil am Gesellschaftsvermögen würden durch eine be-

zugsrechtslose Genussrechtsemission verändert. Im Falle eines Bezugsrechtsausschlusses 

müssten die Genussrechte zudem verbindlich zu marktgerechten Ausgabebedingungen be-

geben werden, so dass sich diesbezüglich schon kein nennenswerter Bezugsrechtswert 

ergäbe. Demgegenüber wird der Vorstand durch die Möglichkeit eines Bezugsrechtsaus-

schlusses in die Lage versetzt, ein niedriges Zinsniveau bzw. eine günstige Nachfragesitua-

tion flexibel und kurzfristig für eine Emission zu nutzen. Dadurch ist er in der Lage, das Plat-

zierungsrisiko deutlich zu reduzieren. Dagegen bestünde bei einer Genussrechtsemission 
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unter Wahrung des Bezugsrechts die je nach Marktlage mehr oder weniger große Gefahr, 

dass sich die einmal festgesetzten Konditionen bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Platzie-

rung am Markt als nicht mehr marktgerecht erweisen. Die Gesellschaft liefe daher Gefahr, 

die Genussrechte gar nicht platzieren zu können, oder aber, diese zu günstig zu platzieren. 

Beides wäre nicht im Interesse der Gesellschaft oder ihrer Aktionäre. Um dem Schutzbe-

dürfnis der Aktionäre Rechnung zu tragen, wird der Vorstand jedoch im Einzelfall sorgfältig 

prüfen, ob ein Bezugsrechtsausschluss im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist. 

 

Weiterhin soll der Vorstand die Möglichkeit erhalten, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um den Inhabern oder Gläubigern von Wand-

lungs- und/oder Optionsrechten oder auch von mit Wandlungs- oder Bezugspflichten ausge-

statteten Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es 

ihnen nach Ausübung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder nach Erfüllung der Wand-

lungs- bzw. Bezugspflichten zustehen würde. Dadurch wird eine wirtschaftliche Schlechter-

stellung der Inhaber/Gläubiger von Wandlungs- und/oder Optionsrechten (auch mit Wand-

lungs- und/oder Bezugspflicht) vermieden; ihnen wird ein Verwässerungsschutz gewährt, der 

der Kapitalmarktpraxis entspricht, die Platzierung der Wandel- und/oder Optionsschuldver-

schreibung erleichtert und der Gesellschaft einen höheren Mittelzufluss ermöglicht, weil der 

Wandlungs- bzw. Optionspreis in diesen Fällen nicht ermäßigt oder ein anderweitiger Ver-

wässerungsschutz gewährt zu werden braucht. Die Belastung der bisherigen Aktionäre er-

schöpft sich darin, dass den Inhabern/Gläubigern von Wandlungs- und/oder Optionsrechten 

(auch mit Wandlungs- und/oder Bezugspflichten) ein Bezugsrecht gewährt wird, das ihnen 

ohnehin zustünde, wenn sie ihre Wandlungs- und/oder Optionsrechte bereits ausgeübt oder 

ihre Pflicht zur Wandlung und/oder zum Bezug bereits erfüllt hätten. In der Abwägung der 

Vor- und Nachteile erscheint der Bezugsrechtsausschluss in diesem Fall daher sachgerecht. 

 

Des Weiteren soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, um die jeweiligen Fi-

nanzinstrumente gegen Sachleistungen begeben zu können. Die Ermächtigung soll der Ge-

sellschaft die Möglichkeit verschaffen, diese Finanzierungsinstrumente auch im Zusammen-

hang mit dem Erwerb von Vermögensgegenständen einzusetzen. Dies kann insbesondere 

beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen 

praktisch werden. In solchen Fällen bestehen die Verkäufer häufig darauf, eine Gegenleis-

tung in anderer Form als Geld oder nur Geld zu erhalten. Dann kann es eine interessante 

Alternative darstellen, anstelle oder neben der Gewährung von Aktien oder Barleistungen 

Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten oder Genussrechte (auch mit 

Wandlungs- und/oder Bezugspflichten) anzubieten. Diese Möglichkeit schafft zusätzliche 

Flexibilität und erhöht die Chancen der Gesellschaft bei Akquisitionen. 

 

Sowohl die Ermächtigung zur Ausgabe gegen Sachleistungen als auch ein diesbezüglicher 

Bezugsrechtsausschluss sollen jedoch nur dann genutzt werden, wenn der Erwerb des be-
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treffenden Gegenstands im überwiegenden Interesse der Gesellschaft liegt und ein ander-

weitiger Erwerb, insbesondere durch Kauf, rechtlich oder tatsächlich nicht oder nur zu un-

günstigeren Bedingungen in Betracht kommt. In diesen Fällen wird die Gesellschaft indes 

stets prüfen, ob ein ebenso geeigneter Weg zum Erwerb der Sache zur Verfügung steht, der 

in seinen Auswirkungen weniger stark in die Stellung der Aktionäre eingreift. Dem Interesse 

der Aktionäre wird weiter dadurch Rechnung getragen, dass die Gesellschaft bei dem Er-

werb von Sachleistungen gegen die Begebung einer Schuldverschreibung und/oder von Ge-

nussrechten und/oder die Ausgabe neuer Aktien verpflichtet ist, sich an Marktpreisen zu ori-

entieren. 

 

In den Anleihebedingungen kann – zur Erhöhung der Flexibilität – vorgesehen werden, dass 

die Gesellschaft einem Wandlungs- bzw. Optionsberechtigten bzw. einem Wandlungs- oder 

Bezugsverpflichteten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in Geld 

zahlt. Das vorgesehene Bedingte Kapital 2014/I. dient dazu, die mit den Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen verbundenen Wandlungs- bzw. Optionsrechte zu bedienen 

oder Wandlungs- bzw. Bezugspflichten auf Aktien der Gesellschaft zu erfüllen, soweit dafür 

nicht eigene Aktien eingesetzt werden. 

 

 

 
  



 

 

35

Teilnahme, Stimmrecht und Stimmrechtsvertretung 

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-

sammlung 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 26.482.000,00 ist im Zeitpunkt der Einberufung 

der Hauptversammlung eingeteilt in 26.482.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede 

Stückaktie gewährt eine Stimme. Aus eigenen Aktien steht der Gesellschaft jedoch kein 

Stimmrecht zu. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 

keine eigenen Stückaktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien 

beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 26.482.000. 

 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts (mit Nachweisstichtag nach § 123 Abs. 3 Satz 3 AktG sowie Erklärung 

von dessen Bedeutung) 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Haupt-

versammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der 

 

WESTGRUND Aktiengesellschaft 

Sekretariat des Vorstands 

Joachimstaler Str. 34 

10719 Berlin 

Deutschland 

Telefax: +49 (0)30 639 619 228 

E-Mail: vorstand@westgrund.de 

 

in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) zur Teilnahme angemeldet 

und als Aktionär legitimiert haben. Die Anmeldung muss bis zum Ablauf des 6. Juni 2014 

(24:00 Uhr, MESZ) unter der vorstehend genannten Adresse oder E-Mail-Adresse zugehen.  

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist des Weite-

ren der Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienst-

leistungsinstitut erforderlich, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversamm-

lung, d.h. auf den 23. Mai 2014 (0:00 Uhr, MESZ) beziehen muss. Der Nachweis hat in Text-

form (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen und muss bei der vor-

stehend genannten Adresse oder E-Mail-Adresse bis zum 6. Juni 2014 (24:00 Uhr, MESZ) 

eingehen. 
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Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-

übung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes 

erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen 

sich dabei ausschließlich – neben der Notwendigkeit zur Anmeldung – nach dem Anteilsbe-

sitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für 

die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der (vollständigen oder teilwei-

sen) Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und 

den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweis-

stichtag maßgeblich; d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben 

keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimm-

rechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstich-

tag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch kein Aktionär sind, aber noch vor der Haupt-

versammlung Aktien erwerben, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie 

lassen sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstichtag 

hat keine Bedeutung für eine eventuelle Dividendenberechtigung. 

 

Nach Eingang von Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter 

der oben genannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse werden den Aktionären 

Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Ein-

trittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der An-

meldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Die 

zugeschickten bzw. am Versammlungsort hinterlegten Eintrittskarten sind lediglich organisa-

torische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung 

und die Ausübung des Stimmrechts. 

 

Verfahren für die Stimmabgabe/Stimmrechtsvertretung 

 

Die Aktionäre können sich in der Hauptversammlung und bei der Ausübung des Stimmrechts 

durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine 

andere Person ihrer Wahl vertreten lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine 

fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Haupt-

versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nach den vorstehenden Bestimmungen 

erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine 

oder mehrere von diesen zurückweisen. 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB), sofern nicht Kreditinstitute, Aktionärs-

vereinigungen oder diesen nach § 135 Abs. 8 AktG oder nach § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 

Abs. 5 AktG gleichgestellte Institute, Unternehmen und Personen bevollmächtigt werden. Bei 

Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 
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Abs. 8 AktG oder nach § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Instituten, 

Unternehmen und Personen sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, die bei dem 

jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Wir bitten Aktionäre, die ein Kreditinstitut, 

eine Aktionärsvereinigung oder andere der nach § 135 Abs. 8 AktG oder nach § 135 Abs. 10 

i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Institute, Unternehmen und Personen mit der 

Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, sich mit dem zu Bevollmächtigenden über 

die Form der Vollmacht abzustimmen. 

 

In Zusammenhang mit der Berechtigung zur Ausübung des Stimmrechts wird auf etwaige 

Meldepflichten gemäß §§ 21 ff. Wertpapierhandelsgesetz hingewiesen. 

 

Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann am Tag der Haupt-

versammlung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Ferner 

kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder 

E-Mail-Adresse übermittelt werden: 

 

WESTGRUND Aktiengesellschaft 

Sekretariat des Vorstands 

Joachimstaler Str. 34 

10719 Berlin 

Deutschland 

Telefax: +49 (0)30 639 619 228 

E-Mail: vorstand@westgrund.de 

 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf 

der Rückseite der Eintrittskarte, welche nach der oben beschriebenen form- und fristgerech-

ten Anmeldung zugeschickt wird, und steht auch unter www.westgrund.de unter der Rubrik 

„Investor Relations/Presse - Hauptversammlung“ zum Download zur Verfügung. 

 

Aktionäre können sich auch durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

vertreten lassen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind durch die Vollmacht ver-

pflichtet, das Stimmrecht zu den Tagesordnungspunkten ausschließlich gemäß den Weisun-

gen des Aktionärs zu den in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten 

Beschlussvorschlägen der Verwaltung auszuüben. Den Stimmrechtsvertretern steht bei der 

Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Bei Abstimmungen, für die 

keine ausdrückliche Weisung erteilt wurde, enthalten sich die Stimmrechtsvertreter der 

Stimme. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklä-

rung sowie der Stellung von Anträgen und Fragen ist nicht möglich. Zu beachten ist weiter, 

dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft im Hinblick auf Abstimmungen über eventuel-

le, erst in der Hauptversammlung vorgebrachte Gegenanträge oder Wahlvorschläge oder 
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sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge nicht bevollmächtigt 

sind und diesbezüglich auch keine Weisungen an diese erteilt werden können.  

 

Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskar-

te, welche nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt 

wird, und steht auch unter www.westgrund.de unter der Rubrik „Investor Relations/Presse - 

Hauptversammlung“ zum Download zur Verfügung. Der Nachweis der Bevollmächtigung der 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mit den Weisungen muss spätestens bis zum 11. Juni 

2014, 16:00 Uhr (MESZ) in Textform (§ 126b BGB) bei der nachfolgend genannten Adresse 

oder E-Mail-Adresse eingegangen sein:  

 

WESTGRUND Aktiengesellschaft 

Sekretariat des Vorstands 

Joachimstaler Str. 34 

10719 Berlin 

Deutschland 

Telefax: +49 (0)30 639 619 228 

E-Mail: vorstand@westgrund.de 

 

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversamm-

lung erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch in der Hauptversammlung bis zum Beginn der 

Abstimmungen mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächti-

gen. 

 

Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 

Abs. 1 AktG 

 

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals, das ent-

spricht zurzeit 1.324.100 Stückaktien, oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 errei-

chen, das entspricht zurzeit 500.000 Stückaktien, können verlangen, dass Gegenstände auf 

die Tagesordnung gesetzt oder bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss 

eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss dem Vorstand 

der Gesellschaft schriftlich, mindestens 30 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also 

spätestens bis zum 13. Mai 2014 (24:00 Uhr, MESZ) unter folgender Adresse zugehen: 

 

WESTGRUND Aktiengesellschaft 



 

 

39

Sekretariat des Vorstands 

Joachimstaler Str. 34 

10719 Berlin 

Deutschland 

 

§ 142 Abs. 2 Satz 2 AktG, wonach die Antragsteller nachzuweisen haben, dass sie seit min-

destens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind und dass 

sie die Aktien bis zur Entscheidung über den Antrag halten, findet entsprechende - das heißt 

in angepasster Form - Anwendung. Die Gesellschaft wird insoweit den Nachweis genügen 

lassen, dass die Antragsteller mindestens seit dem Beginn des 13. März 2014 Inhaber der 

Aktien sind und diese Aktien jedenfalls bis zum Beginn des Tags der Absendung des Tages-

ordnungsergänzungsverlangens halten. Bestimmte Aktienbesitzzeiten Dritter werden dabei 

gemäß § 70 AktG angerechnet. 

 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden, soweit sie nicht bereits mit 

der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht wurden, unverzüglich nach Zu-

gang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröf-

fentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information 

in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internet-

adresse www.westgrund.de unter der Rubrik „Investor Relations/Presse - Hauptversamm-

lung“ bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG 

 

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge zu Vorschlägen von Vor-

stand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Vorschläge zur 

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie – sofern dies Gegen-

stand der Tagesordnung ist – zur Wahl des Aufsichtsrats übersenden. Gegenanträge müs-

sen mit einer Begründung versehen sein. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige An-

fragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich an die nachstehende Ad-

resse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenan-

träge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt: 

 

WESTGRUND Aktiengesellschaft 

Sekretariat des Vorstands 

Joachimstaler Str. 34 

10719 Berlin 

Deutschland 

Telefax: +49 (0)30 639 619 228 

E-Mail: vorstand@westgrund.de 
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Die Gesellschaft wird Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vorstands und/oder des Auf-

sichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahl-

vorschläge gemäß § 127 AktG einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung 

(diese ist bei Wahlvorschlägen gemäß § 127 AktG nicht erforderlich) und einer etwaigen 

Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter www.westgrund.de unter der Rubrik „Inves-

tor Relations/Presse - Hauptversammlung“ unverzüglich veröffentlichen, wenn sie der Ge-

sellschaft mindestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also spätestens bis 

zum 29. Mai 2014 (24:00 Uhr, MESZ), unter der oben genannten Adresse oder E-Mail-

Adresse zugehen. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionä-

ren bleiben unberücksichtigt.  

 

Von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesell-

schaft absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt, 

etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Haupt-

versammlung führen würde. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich 

gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Über die vorge-

nannten Ausschlusstatbestände des § 126 Abs. 2 AktG hinaus braucht ein Wahlvorschlag 

auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn der Wahlvorschlag nicht Namen, 

ausgeübten Beruf und Wohnort des zur Wahl vorgeschlagenen Prüfers bzw. Aufsichtsrats-

mitglieds und beim Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nicht zusätzlich die An-

gaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält. 

 

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab 

fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, 

wenn sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden.  

 

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den 

verschiedenen Tagesordnungspunkten bzw. Vorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers o-

der des Aufsichtsrats auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft 

zu stellen, bleibt unberührt.  

 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Aus-

kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehun-

gen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in 

den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur 

sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.  
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Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der 

Aussprache zu stellen. Nach § 16 Abs. 3 der Satzung ist der Versammlungsleiter ermächtigt, 

das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Außerdem ist 

der Vorstand berechtigt, unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen die 

Auskunft zu verweigern.  

 

Erläuterungen zu den Antragsrechten (§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 Abs. 1 AktG) und 

Auskunftsrechten (§ 131 AktG) der Aktionäre können auch im Internet unter 

www.westgrund.de unter der Rubrik „Investor Relations/Presse - Hauptversammlung“ einge-

sehen werden.  

 

Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft, über die die Informationen nach § 124a 

AktG zugänglich sind 

 

Der Inhalt der Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterla-

gen und etwaige bei der Gesellschaft eingehende und veröffentlichungspflichtige Tagesord-

nungsergänzungsverlangen, Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sowie wei-

tere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung stehen ab Einberufung 

der Hauptversammlung auch auf der Internetseite der Gesellschaft www.westgrund.de unter 

der Rubrik „Investor Relations/Presse - Hauptversammlung“ zur Verfügung. Die Abstim-

mungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter derselben Internetadresse be-

kannt gegeben. 

 

 

Berlin, im Mai 2014 

WESTGRUND Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 


